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Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat der Gemeinde 11.10.2011 öffentlich

Feststellung des Sitzverlustes des Ratsmitgliedes Frau Petra Müller

Ratsfrau Petra Müller hat ihren Wohnsitz nach außerhalb der Gemeinde Bad Zwischenahn
verlegt. Diese Verlegung des Wohnsitzes hat nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 NGO den Verlust der
Wählbarkeit für den Rat der Gemeinde zur Folge und damit die Beendigung der Mitglied-
schaft im Rat.

Der Rat der Gemeinde stellt nach § 37 Abs. 2 NGO den Sitzverlust durch Beschluss fest.
Frau Müller hat zuvor formal die Möglichkeit der Stellungnahme.

Nach der Feststellung des Sitzverlustes wird Frau Müller aus dem Rat der Gemeinde ver-
abschiedet. Zur Erinnerung wird ein Wappenteller überreicht.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde stellt den Sitzverlust von Frau Müller fest.


